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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2008, ist Anfang Februar erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 3 vom 14. Januar 200846

Verordnung
über die Festsetzung von Zulassungszahlen

und die Vergabe von Studienplätzen
im ersten Fachsemester

für das Sommersemester 2008
Vom 8. Januar 2008

Aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ratifizierung 
des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 22. Juni 2006 vom 21. November 2006 (GV. NRW. 
S. 604) und der §§ 10 Abs. 2 und 11 des Zweiten Gesetzes 
über die Zu lassung zum Hochschulstudium in Nord-
rhein-Westfalen (Hoch schulzulas sungsgesetz NW 1993 – 
HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV. NRW. S. 204), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. August 2007 (GV. 
NRW. S. 368), wird verordnet:

§ 1

Für die in den Anlagen 1 bis 3 zu dieser Verordnung be-
zeichneten Studien gänge wird an den dort genannten 
Hochschulen die Zahl der im Sommer se mester 2008 in 
das erste Fachsemester aufzunehmenden Bewerberinnen 
und Bewerber nach Maßgabe der Anlagen festgesetzt.

§ 2

Antragsberechtigt sind bei den Studiengängen der An-
lagen 1 und 2 nur Bewer berinnen und Bewerber, deren 
Hochschulzugangsberechtigung die allgemeine Hoch-
schulreife oder die dem gewählten Studiengang entspre-
chende fachge bundene Hochschulreife vermittelt. Bei 
den Studiengängen der Anlage 3 sind auch Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife antragsbe-
rechtigt.

§ 3

(1) Die nach den Anlagen 2 und 3 verfügbaren Studien-
plätze werden von der jeweiligen Hochschule gemäß 
§§ 24 und 25 der Verordnung über die zentrale Vergabe 
von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (Vergabe-
verordnung NRW – VergabeVO NRW) vom 2. Mai 2006 
(GV. NRW. S. 166), zuletzt ge ändert durch Verordnung 
vom 5. Mai 2007 (GV. NRW. S. 183), vergeben, so weit in 
dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sind für die Vergabe nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 Verga-
beVO NRW weniger zu berücksichtigende Bewerbe-
rinnen und Bewerber vorhanden als Studienplätze, wer-
den die frei bleibenden Studienplätze nach § 6 Abs. 2 
Nr. 3 VergabeVO NRW vergeben.

§ 4

Soweit sich die der Festsetzung nach § 1 zugrunde lie-
genden Daten wesentlich ändern, wird das Ministerium 
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technolo-
gie die Zulassungszahlen durch Rechtsverordnung, die 
rückwirkend in Kraft tritt, neu festsetzen.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 
2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Januar 2008

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

 

Anlagen 
1 bis 3
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2021

Berichtigung 
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldungs- 

und Versorgungsbezüge 
sowie zur Änderung besoldungs-, versorgungs- 

und dienstrechtlicher Vorschriften im 
Land Nordrhein-Westfalen

Vom 8. Januar 2008

Das Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Versor-
gungsbezüge sowie zur Änderung besoldungs-, versor-
gungs- und dienstrechtlicher Vorschriften im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 
Seite 750) wird wie folgt berichtigt:

1.   In Artikel 9 Änderung des Gesetzes über den Landes-
verband Lippe werden

 a)   unter Nr. 3 in § 7 Abs. 1 Satz 2 die Wörter „Wirt-
schafts- und Kulturwissenschaften“ durch die 
Wörter „Wirtschafts- oder Kulturwissenschaften“ 
ersetzt.

 b)   unter Nr. 3 in § 7 Abs. 5 Satz 5 die Wörter „Zahl 
de Mitglieder“ durch die Wörter „Zahl der Mit-
glieder“ ersetzt.

2.   In Artikel 11 Übergangsregelungen wird in § 1 Über-
gangsregelung zu Artikel 9 Nr. 3 in Satz 1 die Zahl 
„I“ durch die Zahl „9“ ersetzt.

– GV. NRW. 2008 S. 54

822

Berichtigung 
der Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 

vom 10. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 621)
Vom 14. Januar 2008

Die o. g. Satzung wird wie folgt berichtigt:

1)   Die angegebene Gliederungs-Nr. „2251“ wird durch 
die Gliederungs-Nr. „822“ ersetzt.

2)   Das Ausfertigungsdatum „10. Dezember 2007“ wird 
durch das Datum „28. November 2007“ ersetzt.

3)   In § 22 Abs. 2 wird vor dem ersten Satz die Angabe 
„1“ gesetzt.

4)   In Anhang 3 zu § 21 der Satzung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen wird die Überschrift des § 5 wie 
folgt dargestellt:

  „Einmalige Leistungen bei dauernder völliger Er-
werbsunfähigkeit und im Todesfall“.

5)   In Artikel 1 des Anhangs 1 zu § 27 der Satzung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen wird in § 5 Abs. 4 
5. Spiegelstrich die Angabe „Buchstabe c“ durch die 
Angabe „Buchstabe c)“ ersetzt.

6)   In Artikel 2 des Anhangs 2 zu § 27 der Satzung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen wird der § 5 wie 
folgt geändert:

  In § 5 wird vor der Angabe „für die Versicherten nach 
§ 4 Nr. 4 1. Alternative der Landschaftsverband, die 
Kreise und die Gemeinden,“ die Angabe „4.“ gesetzt.

– GV. NRW. 2008 S. 54

Hinweis 
für die Bezieher des Gesetz- und 
Verordnungsblattes für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen – Jahrgang 2007 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2007 Einband-
decken für einen Band vor zum Preis von 12,35 Euro zu-
züglich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. März 2008 unter Angabe 
der Kundennummer an den Verlag erbeten.

– GV. NRW. 2008 S. 54


